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9îcuc SMjmtngcn tit bcr ©tabt Sent. Ser Sßßoß»

nungSmarft auf Stooember, bent näcßften größeren Ilm»
pgStermin, roirb, Unoorßergefeßeneg oorbeßalten, bttref)
bte Sautätigfeit ber ©emeinbe um 81 SBoßnungen be»

reicfjert roerben, unb jtoar bureß groei= unb breipnnterige
SBoßuungen. Sou biefen entfallen 32 SBoßnungen auf
bte Stiegbauten an ber ß intern ©ngeßalbe, beren aeßt im
Sau begriffen ftnb, roäßrenb 49 SBoßnungen bureß bie

ebenfalls in .fperftelhtng befinblicßen SlocEbauten am
Söglerrittgroeg pftanbe fommen. ,21uf§ grüßjaßr finbet
ber Sßoßnungsmarf't bureß bie in Eingriff genommenen
12 SBoßnßäufer in Slufjerßolligen eine ©rgänpng bureß
meitere 48 Söoßmtngen.

Saurocfcn tit SBorß (Sern). Surcß Sefcßlitfj be§

SiegierungêtateS wirb bie ©inrooßnergemeinbe Söorb er»

mäcßtigt, eine 21nleiße oott fyr. 150,000 attfpneßmen
pm ©rroerb unb Umbau ber „Sären"=Sefit',ung.

SSoljnungênot in Srantlittgett (Sern). 2lueß biefe
©emeinbe fiet)t fid) genötigt, ©emeinberooßnungen p er»

ftelten, um ber 9Boßnung§not einigermaßen abpßelfen.
Sie ©emeinbeoerfammlung befcßloß ßiefür eine ©itboen»
tion oon jyr. 30,000.

HJorjellanfabrif Sangentßal 21.=©. Sie außerorbent»
ließe 21ftionäroerfammlung, bie oott Oberft ©ppcßiger
(Sangentßal) präfibiert mürbe, mar oon 22 211'tionären
mit 1084 211'tien befueßt. fperr £Iaefi, Siret'tor ber ^Jor=
jellattfabrif, referierte über bie Sebeutung, bie bie ©r=

jeuguitg oon $folierporjellan für bie ©cßrceij ßat. @§

rourbe befeßloffen, el fei ein Steubau p erftellen, ber

pm groecte ber $abrifation non Qfolierporpllan mit
ganj ntobernen Srennöfen oerfeßen roerben foil. Ser
Qfolierporpllan, ber biSßer au§ Seutfcßlanb unb Öfter»
reieß belogen rourbe, ift für bie ©cßroef oon großer
Sebetttuug roegen feiner Serroenbttng für bie ©lef'tri»
;ptät§inbuftrie. ©§ ßerrfeßt prjeit großer SJÎanget an
folcßem, ba ba§ SluSlanb nießt meßr liefertmgSfäßig ift
uttb roegen 2lusbeßnung ber elef'trifcßen ©inrießtungen
große Stacßfrage barnaeß befteßt, roeSßalb fieß aueß ba§
SoIE§roirtfcßaft§bepartement mit biefer ©aeße befaßt ßat.

Saurocfcn itt SSalbcitburg (Safellanb). Surcß Sauf
ging ein fdpneê, größeres ©runbftüd über an bie sperren
©ebr. Steinßolb unb Stöbert Sfcßopp, Sergolber. ©ie
beabfteßtigen, einen Steubau p erfteüen, roobureß e§ ißnen
möglicß roirb, ißren inbuftriellen Setrieb p erroeitern.

Untbau int ©inné î»cS gictmatftßufccg itt ©teilt ct. SRß.

Siefe§ ©täbteßen foil eine neue Sereicßerung feines male»
rifeßen ©tabtbilbeS erßatteu. Sag fpauS pm „©cßroarpn
21bler" neben ber SJteßgerei pm 8ßeli£'an ßat einen neuen
Sefißer erßalten, ber e§ nun umbauen roitl. Ser- „©cßroarje
Slbler" ift ein ©iebelßauS, bem man einft fein roeit au§=
labenbeS ©iebelbacß geftußt ßat, roobureß eS in eine troft»
lofe Stücßternßeit oerfanf. Ser neue Sefißer toiU nun
ben alten ©iebel toieber ßerftellen unb fein )pau§ mit
SBanbtnalereien feßmüden. Sa mit biefen Malereien
ber gleicße Sünftler betraut ift, ber ba§ .£>au§ pm
©djroarjenßorn fcßntüdte, fo barf mit ©ießerßeit erroartet
roerben, baß aueß über ber Sieftauration be§ „©cßroarpn
Stbler" ein guter ©tern fteßt.

Saultdjcè aus» Scttjßttrg. Sie feit langem feßroebenbe

fyrage ber Unterbringung be§ £inbergarten§ ßat
nun eine Überaug glüefließe Söfung gefunben. Ser ©e=

meinberat beantragt ber ©inrooßnergemeinbe ben Um=
bau be§ bureß bie ©tabt erroorbenen SDtagajinS §ägg
auf bem Siitbenplaß al§ Sola! für ben Sinbergarten.
Ser 21u§bau ift in ber Söeife profitiert, baß bas @rb=

gefißoß für ben Sinbergarten ßergerießtet unb barüber
eine geräumige Sacßrooßnung erftellt roürbe. f tt ibealer
Sage mit einem geräumigen ©pielplaß unmittelbar neben
bem Sofa! roürbe ein Sau erfteßen, ber au§ feiner innern

©inrkßtung für feine Seftimmung feßr jroedmäßig ^
unb fteß äußerlicß auf§ Sefte präfentiert. Sie Softe"

für bett gefamten 21u§bau finb auf 56,000 $r. oera"'
feßlagt.

gttr bte 2®affcrt)crforguitg ber ©trafanftalt 2ctW

burg (21argau) beroitligte ber ©roße Slat einen Srebu

oon $r. 18,000.

für öett 3tilan5fce5<tff
an Kant^olî nn5 S^nitttnaren-
(S3erfit0ung beg fctjtoeiyerifdjeit ®epartementg be§ ^nuenr

oont 7. ©eptember 1918.)

21rt. 1. fÇûr bie Sntanbêberforgung mit Santßo'ü
unb ©dßnittroaren roerben folgenbe §öd)ftpreife fro
gefeßt.

Santß olp
1. @efd)nittene§ Saußolj bi§ 6 m lang

unb bis 21 cm Sante f^r. 136perm
2. ©efcßnitteneS Saitßolj über 6 m

lang per m „ 2 „ »

gür Süafenßöläer mit roeniger als
200 cm^ Querfcßnitt barf biefer 3"=
feßlag erft bon 8 m Sänge aufroärtS
angeroeubet roerben.

3. ©efcßnitteneS Saußotj über 21 cm
Äante ßufcßlag per cm „ 2 „ «

4. ©alanbagenßoij _ „ 130 „ »

©cßnittroaren:
5. SoppeKatten
6. Sacßlatten
7. gugenteifteu
8. ©erüftlaben 11. u. III. St.
9. Sretter, loniftß befäumt, 21 bis

40 mm I./Il. S1
10. Sretter, fonifcß befäumt, 21 bis

40 mm II./III. £1
11. Sretter in Säumen, 15 — 23

I./II. £1. ©tßreinerroare
12. Sretter in Säumen, 24—60

I./II. £1. ©cßreinerroare
SItt. 2. Siefe greife gelten allgemein für ben

bebarf oßne Slüdficßt baranf, ob bie Serfauferfirmo
auSfüßrt ober nießt. ©ie berfteßen ftiß, foroeit tttro^

fpejielle Sereinbarungen getroffen roerben, je natß ^ließer Uebung bor bem £riege, franfo Serlabe» ^franfo ©mpfangSftation. gür SJlengen unter 5 ®

bürfen 3p(ßtäge ^ gemaeßt roerben.
21rt. 3. Çûr Simenfionen, bie in ber borfteßero^

Sifte nießt aufgefüßrt ftnb, roerben bie greife bureß a''
roenbung ber bisßer üblitßen S^ei^anterfcßiebe beretßm •

2Irt. 4. Siefe Setfügung finbet auiß Slnroertb""/
auf SieferungSberlräge unb auSgefprocßene Sieferubfl
berpfließtungen, roel^e bor beren ©rlaß eingegaafl
rourben, aber noeß nießt beibfeitig erfüllt finb.

_

2lrt. 5. Sie f^roeijerifeße Snfpeftion für Soifmel
als 3entralftelle für bie ^olgberforgung übt bie Äcmttm

über bie ©inßaltung ber |iö(ßftpreife auS. Sie
ßanbels» unb ©ägereifirmen finb berpfließtet, ben

^

auftragten Organen p biefem ©infießt in !|L
Sütßer unb fÇaïturenfontroHen gu geroäßren urtb 1

geroünfcßte 21u§Eunft p erteilen.
21rt. 6. 2luSfußrberoiHigungen roerben gritnbfaß ^

nur an ©ägereiinßaber unb auSnaßmSroeife an
mit eigenem Sager an berarbeitetem §olj erteilt,
roerben naeß SOtaßgabe ber auSgeroiefenen eigenen
rate bureß bas ftßroeijerifcße SoIESroirtfcßaftSbepartem
berabfolgt gegen bie Serpflicßtung, für bie Snlan

mm

mm

155
170
210
140

155

140

155

145
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Neue Wohnungen in der Stadt Bern. Der Woh-
nungsmarkt auf November, dem nächsten größeren Um-
zugstermin, wird, Unvorhergesehenes vorbehalten, durch
die Bautätigkeit der Gemeinde um 81 Wohnungen be-

reichert werden, und zwar durch zwei- und dreizimmerige
Wohnungen. Von diesen entfallen 32 Wohnungen aus
die Riegbauten an der hintern Engehalde, deren acht im
Bau begriffen sind, während 49 Wohnungen durch die

ebenfalls in Herstellung befindlichen Blockbauten ani
Wylerriugweg zustande kommen. .Aufs Frühjahr findet
der Wohnungsmarkt durch die in Angriff genommenen
12 Wohnhäuser in Außerholligen eine Ergänzung durch
weitere 48 Wohnungen.

Bauwesen in Word (Bern). Durch Beschluß des

Regierungsrates wird die Einwohnergemeinde Worb er-
mächtigst eine Anleihe von Fr. 150,009 aufzunehmen
zum Erwerb und Umbau der „Bären"-Besitzung.

Wohnungsnot in Tramlingen (Bern). Auch diese
Gemeinde sieht sich genötigt, Gemeindewohnungen zu er-
stellen, um der Wohnungsnot einigermaßen abzuhelfen.
Die Gemeindeversammlung beschloß hiefür eine Subven-
tion von Fr. 30,000.

Porzellanfabrik Langenthal A.-G. Die außerordent-
liche Aktionärversammlung, die von Oberst Spychiger
(Langenthal) präsidiert wurde, war von 22 Aktionären
mit Í084 Aktien besucht. Herr Klaesi, Direktor der Por-
zellanfabrik, referierte über die Bedeutung, die die Er-
zeugung von Jsolierporzellan für die Schweiz hat. Es
wurde beschlossen, es sei ein Neubau zu erstellen, der

zum Zwecke der Fabrikation von Jsolierporzellan mit
ganz modernen Brennöfen versehen werden soll. Der
Jsolierporzellan, der bisher aus Deutschland und Öfter-
reich bezogen wurde, ist für die Schweiz von großer
Bedeutung wegen seiner Verwendung für die Elektri-
zitätsindustrie. Es herrscht zurzeit großer Mangel an
solchem, da das Ausland nicht mehr lieferungsfähig ist
und wegen Ausdehnung der elektrischen Einrichtungen
große Nachfrage darnach besteht, weshalb sich auch das
Volkswirtschaftsdepartement mit dieser Sache befaßt hat.

Bauwesen in Waldenburg (Baselland). Durch Kauf
ging ein schönes, größeres Grundstück über an die Herren
Gebr. Reinhold und Robert Tschopp, Vergolder. Sie
beabsichtigen, einen Neubau zu erstellen, wodurch es ihnen
möglich wird, ihren industriellen Betrieb zu erweitern.

Umbau im Sinne des Heimatschutzes in Stein a. Rh.
Dieses Städtchen soll eine neue Bereicherung seines male-
rischen Stadtbildes erhalten. Das Haus zum „Schwarzen
Adler" neben der Metzgerei zum Pelikan hat einen neuen
Besitzer erhalten, der es nun umbauen will. Der- „Schwarze
Adler" ist ein Giebelhaus, dem man einst sein weit aus-
ladendes Giebeldach gestutzt hat, wodurch es in eine tröst-
lose Nüchternheit versank. Der neue Besitzer will nun
den alten Giebel wieder herstellen und sein Haus mit
Wandmalereien schmücken. Da mit diesen Malereien
der gleiche Künstler betraut ist, der das Haus zum
Schwarzenhorn schmückte, so darf mit Sicherheit erwartet
werden, daß auch über der Restauration des „Schwarzen
Adler" ein guter Stern steht.

Bauliches aus Lenzburg. Die seit langem schwebende

Frage der Unterbringung des Kindergartens hat
nun eine überaus glückliche Lösung gefunden. Der Ge-
meinderat beantragt der Einwohnergemeinde den Um-
bau des durch die Stadt erworbenen Magazins Hägg
auf dem Lindenplatz als Lokal für den Kindergarten.
Der Ausbau ist in der Weise projektiert, daß das Erd-
geschoß für den Kindergarten hergerichtet und darüber
eine geräumige Dachwohnung erstellt würde. In idealer
Lage mit einem geräumigen Spielplatz unmittelbar neben
dem Lokal würde ein Bau erstehen, der aus seiner innern

Einrichtung für seine Bestimmung sehr zweckmäßig ist

und sich äußerlich aufs Beste präsentiert. Die Koste»

für den gesamten Ausbau sind auf 56,000 Fr. veraw

schlagt.
Für die Wasserversorgung der Strafanstalt LenZ'

burg (Aargau) bewilligte der Große Rat einen Kredit

von Fr. 18,000.

Höchstpreise für den Inlandbedarf
an Aantholz und Schnittwaren
(Verfügung des schweizerischen Departements des Innern

vom 7. September 1918.)

Art. 1. Für die Jnlandsversorgung mit Kanthost
und Schnittwaren werden folgende Höchstpreise few
gesetzt.

Kantholz:
1. Geschnittenes Bauholz bis 6 w lang

und bis 21 em Kante Fr. 136 per w

2. Geschnittenes Banholz über 6 m
lang Zuschlag per m „ 2 „ »

Für Rasenhölzer mit weniger als
200 em^ Querschnitt darf dieser Zu-
schlag erst von 8 m Länge aufwärts
angewendet werden.

3. Geschnittenes Bauholz über 21 em
Kante Zuschlag per em „ 2 „ »

4. Galandagenholz s ^ „ 130 „ --

Schnittwaren:
5. Doppellatten
6. Dachlatten
7. Fugenleisten
8. Gerüstladen II. u. III. Kl.
9. Bretter, konisch besäumt, 21 bis

40 mm I./II. Kl
10. Bretter, konisch besäumt, 21 bis

40 mm II./III. Kl
11. Bretter in Bäumen, 15 — 23

I./II. Kl. Schreinerware
12. Bretter in Bäumen, 24—60

I./II. Kl. Schreinerware
Art. 2. Diese Preise gelten allgemein für den Jnla"^

bedarf ohne Rücksicht darauf, ob die Verkäuserstrma H" s

ausführt oder nicht. Sie verstehen sich, soweit nB
spezielle Vereinbarungen getroffen werden, je nach ^licher Uebung vor dem Kriege, franko Verlade- ov^
franko Empfangsstation. Für Mengen unter 5 lv

dürfen Zuschläge bis zu 10°/o gemacht werden.
Art. 3. Für Dimensionen, die in der vorstehend^

Liste nicht aufgeführt sind, werden die Preise durch '

mendung der bisher üblichen Preisunterschiede berechn -

Art. 4. Diese Verfügung findet auch Anwendn»»

auf Lieferungsverträge und ausgesprochene Lieferung
Verpflichtungen, welche vor deren Erlaß eingegaug
wurden, aber noch nicht beidseitig erfüllt sind. „

Art. 5. Die schweizerische Inspektion für Forstwei
als Zentralstelle für die Holzversorgung übt die Kanten
über die Einhaltung der Höchstpreise aus. Die
Handels- und Sägereifirmen sind verpflichtet, den

auftragten Organen zu diesem Zwecke Einsicht in
Bücher und Fakturenkontrollen zu gewähren und 1

gewünschte Auskunst zu erteilen.
Art. 6. Ausfuhrbewilligungen werden grundsatz

nur an Sägereiinhaber und ausnahmsweise an Ha»^mit eigenem Lager an verarbeitetem Holz erteilt,
werden nach Maßgabe der ausgewiesenen eigenen -v

rate durch das schweizerische Volkswirtschaftsdepartem
verabfolgt gegen die Verpflichtung, für die Jnla"
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^forgung ftcfê aufreichenbe Sorräte an gefcpnittenem
volj bec üblichen Slbmeffungen gur Verfügung gu palten.
J' Pplgauffüprenben Serbänbe unb i£)re Settionen finb
J t bie ©rfüflung ber ben auäfüprenben ginnen über»
unbenen Verpflichtungen für bie Sntanbfberforgung
danitoortlicp. Die einlebten ginnen haben in erfter

bisherige Hunbfdpaft gu bebienen, wogegen
® -öerbanbJteitungen für eine gleichmäßige Serteilung
* SieferungSpflidpten auf bie auSfüprenben girmen

forgcn haben.

ein $olgpanbeföfirmen unb ginnen mit

au a" ®^gerei (Importeure unb Sîicpteg'porteure) finb
?*2ïbgabe Pon gefchnittenem fijolg an gaplungffäpige,
«s. ©cïjiueig niebergelaffene Següger berpfticptet.

fer finb berechtigt, lanbeê» unb panbelf»

fterr âaplungêbcbingunqen gu [teilen unb Sicher»

t. "9 5" bedangen, gimmermeifter unb Schreiner,

g
"te anbere fpanbmerfer unb gntereffenten tonnen bie
Gerung bon §olg gu ben oben fcftgefepten greifen

ilfüt Arbeiten beanfpruchen, welche'für*baS gntanb
^amunt finb.

^„r^utgtäufer, einfthließlicß Schreiner unb Saufirmen,
tnr. f»^o^gefägteS fpolg nach bem Sluêlanbe tiefern ober
rerfif^ weiter herlaufen, betlieren baf Sin»

r Hit auf bie Sieferung bon Hantpolg unb Schnittioaren
berSägereien gu borftehcnb feftgefepten greifen,

berufe ^em Scrbanbe angehörenben girmen finb
Ilcirf ^td, für bie gnlanbfberforgung im gleichen Ser»

i§ tpolg gu tiefern rnie bie Serbanbfmitglieber.

fiiif ^en ficlj auf Stnorbnung ber guftänbigen eibgenöf
Organe gu biefem groecte ber bermittetuben

^•gleit ber Serbänbe gu fügen,

u SMnungfberfchiebenpeiten, bie über bie Siefer»
r.ppftiöpt, fo.oie auf ber Sieferung bon ipolg aach bor»
treff"^n 23rbingungcn entftepen, finb gunadpft ben be=

tea SerbanbSleitungen gur Sermitttung borgu»
^

9ett. «Sofern eine Einigung nicht ergiett werben fann,
Stirn- ^ fcpweigerifcpe gnfpcftion für gorftroejen nach

hörung ber Parteien, fomeit borftepenbe Scftimm»
9«t in grage fommen, enbgüttig entleiben,

üb ^
gereiinpaberrt unb Serbänbeu, bie ben ihnen

nirh^ n Verpflichtungen für bie gntanbëberforgung
b„? nachfomtnen, wirb baê fchmeig. Solfsmirtfcpaftic»
f^^stnent auf Slntrag ber fcproeigerifcpen gnfpettiou

yorftioefen bie SluSfuprberecptiqung entgiepen.

h>ib n
9Sorfd;riften biefer Serfügung gu»

iujhanbett ober biefe umgeht ober gu umgehen ber»

!§ ;>, toirb nach Slrt. 3 be§ Sunbegratêbefcptuffeâ bom
mil S®"aar 1918 betreffenb Serforqung be§ Sanbeê

\?HhoIg heftraft.
in rH:*0. ®'efe Serfügung trat am 16. September 1918

üerbaitd$wMen.
tie,.y^ü)er fantonater (panöwerfcr» itttb ©ewerbc»
bej • ^us ben Serpaublungen be§ Hantonaloorftanbef,
bctg u 7. September tagte, ift gu ermähnen, baff für
bem ^Plante I'antonale ©eroerbe Setretariat bi§

9000 graulen gur Serfügung flehen. Diefef
Unb ; *î?t H 1. Januar 1919 in gunftion treten

oüricp feinen Sip haben. Die Stelle wirb gur
ber » ["9 aufgetrieben. Der HantonahSorftanb mirb«et t uusgeicpneoen. ^er stantonai»n>or|i«nu i

^üor-r^alen DelegiertewSerfammlung in SBeßifon

if jfheê Organifationf»Statut oorlegen.

etn

r>. f eine Stnfrage bef 9îegierungfratef, mie man fid)

[ubelreifen gu ber grage. ftelle, toenn eoentuett
du ai alf bürgerlicher geiertag erflärt merben

bie Slnficpt be§ Han to ita (oorftanbeâ bahin,
eingutreten, inbem ja ber 1. SJlai al§ Sir»

beiter=SEBettfeiertag gelte. S)ie SIrbeiter mürben jebenfattë
fofort einen anbern Sag für ipre alljährliche Semon»
ftration§=geier mähten, roenn man ben 1. SJÎai al§ all»
gemeinen geiertag erflären moEte. SJlan folle ef alfo
mie bisher ben Slrbeitgebern überlaffen, mie fie eë je
nach örtlichen Serhältniffen mit ipren SIrbeitern begüglich
ber SSlaifeier gu palten für gut fittbcn.

0örf)ftpreife für |)0ÏJ. ®a§ Scpmeiger. Departement
beê gnnern pat'für bie gnlanboerforguitg mit Slant»
polg unb Scpnittto are fpocpftpreife feftgefept. Durcp
bie Serfügung mirb im meitern beftimmt, ba^ Sluëfupr»
bemilligungen nur an Sägereibefiper unb nur au§napm§=
meife an .ßänbler mit eigenem Sager an oerarbeitetem
§o!g erteilt merben.

Suppolg Serforgititg ber joanômcrfëmciftcr. Die
gmei Sorfcpläge, bie §err Dberförfter 2Sanner gur
©rmöglicpung ber Stuppolgoerforgung auf ba§ ©efucp
be§ aargauifcpen ©emerbeoerbanbeê aufgearbeitet
pat, lauten: 1. Die Sreifforftämter merben angemiefen,
ben |)anbroerlern ber ^»olgbrancpe oor ben Steigerungen
befannt gu macpen, roaf für ^olgfortimente oorpanben
finb unb iptten ©elegenpeit gutn Häuf ipref Sebarfeê
gu geben. Der Ifafcplag erfolgt gu ben greifen oom
Sorjapr unter Serüdficptigung ber eoentuellen neuen
SJEarftlage. Sei ben Hoüeltiofteigerungen werben pernacp
bie Sofe opite weitere befonbere Serücfficptigung ber
Häufer mit fleinem Sebarf gebilbet. 2. Die Hreisforft»
ämter merben angemiefen, bei ben HoEeltiofteigerungen
aucp Heine Sofe in Stuf gu bringen. Dabei mirb man
aber nicpt unter 10 m® gepen, raeil bie SJlitbemerbung
ber .ßänbler mit gropem Sebarf fonft gepemmt märe.
— Den ©eineiitben, bie über ipr ^olg frei oerfügen
tonnen, mirb SBeifung 1 ober 2 (je nacp SBapl be§
©eroerbeoerbanbef) alf SBunfcp ber Sepörben gur frei»
iüiiiigen Stacpacptung empfoplen. Stacp retflicßer ©rroä»
gung afgeptiert ber Hantonaloorftanb grunbfäplicp bie
Offerte 1 : Setanntgabe ber Sortimente unb ©elegen»
heit gur Decfung aucp einef tleinen Sebarff oor ben
Steigerungen. SBenn mir aucp anerfennen, bap pernacp
bie HoEettio» Steigerungen ben Serpältniffen be§ ©rop»
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êrsorgung stets ausreichende Vorräte an geschnittenem
der üblichen Abmessungen zur Verfügung zu halten.

c„^ holzausführenden Verbände und ihre Sektionen sind
l r die Erfüllung der den ausführenden Firmen über-
undenen Verpflichtungen für die Jnlandsversorgung
?chntwortlich. Die einzelnen Firmen haben in erster

ihre bisherige Kundschaft zu bedienen, wogegen
e Verbandsleitungen für eine gleichmäßige Verteilung
r Lieferungspflichten auf die ausführenden Firmen

à« sorgen haben.
>

^rt. 7- Alle Holzhandelsfirmen und Firmen mit

m
^àgerei (Exporteure und Nichtexporteure) sind

^ Abgabe von geschnittenem Holz an zahlungsfähige,
Dî m

^ch'veiz niedergelassene Bezüger verpflichtet.

^ Verkäufer sind berechtigt, landes- und Handels-

sti-ü Zahlungsbedingungen zu stellen und Sicher-

im - 6u verlangen. Zimmermeister und Schreiner,

^
oie andere Handwerker und Interessenten können die

eserung von Holz zu den oben festgesetzten Preisen
llir Arbeiten beanspruchen, welche für das Inland

stimmt sind.

^ .Holzkäuftr, einschließlich Schreiner und Baufirmen,
rohgesägtes Holz nach dem Auslande liefern oder

reim llles. Holz weiter verkaufen, verlieren das An-
M auf die Lieferung von Kantholz nnd Schnittwaren

der Sägereien zu vorstehend festgesetzten Preisen,
h Ae keinem Verbände angehörenden Firmen sind
HMsMchtet, für die Jnlandsversorgung im gleichen Ver-

ltîus Holz zu liefern wie die Verbandsmitglieder.
siM ^àn sich auf Anordnung der zuständigen eidgenvs
a-îAsu Organe zu diesem Zwecke der Vermitteluden

"ugkeit der Verbände zu fügen.

M- - -P. Meinungsverschiedenheiten, die über die Liefer-
sj ^Wcht, so.vie aus der Lieferung von Holz nach vor-

Bedingungen entstehen, sind zunächst den be-

lea " Verbandsleitungen zur Vermittlung vorzu-
gen. Sofern eine Einigung nicht erzielt werden kann,

Aim- ^ schweizerische Inspektion für Forstwesen nach
hvrung der Parteien, soweit vorstehende Bestimm-
gen in Frage kommen, endgültig entscheiden,

üb ^àgeretinhabern und Verbänden, die den ihnen
à^undenen Verpflichtungen für die Jnlandsversorgung
de? "eichkommen, wird das schweiz. Nolkswirtschafts-
fâ^leinent auf Antrag der schweizerischen Inspektion

Forstwesen die Ausfuhrberechtigung entziehen.

g>id Vorschriften dieser Verfügung zu-
iü6u ?^elt oder diese umgeht oder zu umgehen ver-

lg nach Art. 3 des Bundesratsbeschlusses vom
biis 5s""uar 1918 betreffend Versorgung des Landes

"Nutzholz bestraft.
^ ^ ^ Diese Verfügung trat am 16. September 1918

llelbailOîmîen.
vx. v/ircher kantonaler Handwerker- und Gewerbe-

Heu Verhandlungen des Kantonalvorstandes,
dyz 7. September tagte, ist zu erwähnen, daß für
he,N ^lllante kantonale Gewerbe-Sekretariat bis

Mrka Franken zur Verfügung stehen. Dieses

"Nd i -nit 1. Januar 1919 in Funktion treten
" Zürich seinen Sitz haben. Die Stelle wird zur

der
sv, fîug ausgeschrieben. Der Kantonal-Vorstand wird^ ?» p uusgetcyrwven. Der Ztanional-^organv -

bezìj ,.îuunalen Delegierten-Versmnmlung in Wetzikon
SlcheZ Organisations-Statut vorlegen.

ein

^ f eine Anfrage des Regierungsrates, wie man sich

^rbekreisen zu der Frage stelle, wenn eventuell
Mai als bürgerlicher Feiertag erklärt werden

die Ansicht des Kantonalvorstandes dahin,
einzutreten, indem ja der 1. Mai als Ar-

beiter-Weltfeiertag gelte. Die Arbeiter würden jedenfalls
sofort einen andern Tag für ihre alljährliche Demon-
flrations-Feier wählen, wenn man den 1. Mai als all-
gemeinen Feiertag erklären wollte. Man solle es also
wie bisher den Arbeitgebern überlassen, wie sie es je
nach örtlichen Verhältnissen mit ihren Arbeitern bezüglich
der Maifeier zu halten für gut finden.

Holz-Marktberichte.
Höchstpreise für Holz. Das Schweizer. Departement

des Innern hat für die Jnlandversorgung mit Kant-
holz und Schnittware Höchstpreise festgefetzt. Durch
die Verfügung wird im weitern bestimmt, daß Ausfuhr-
bewilligungen nur an Sägereibesitzer und nur ausnahms-
weise an Händler mit eigenem Lager an verarbeitetein
Holz erteilt werden.

Nutzholz-Versorgung der Handwerksmeister. Die
zwei Vorschläge, die Herr Oberförster Wann er zur
Ermöglichung der Nutzholzverforgnng auf das Gesuch
des aargauischen Gewerbeverbandes ausgearbeitet
hat, lauten: 1. Die Kreisfvrstämter werden angewiesen,
den Handwerkern der Holzbranche vor den Steigerungen
bekannt zu machen, was für Holzsortimente vorhanden
sind und ihnen Gelegenheit zum Kauf ihres Bedarfes
zu geben. Der Zuschlag erfolgt zu den Preisen vom
Vorjahr unter Berücksichtigung der eventuellen neuen
Marktlage. Bei den Kollektivsteigerungen werden hernach
die Lose ohne weitere besondere Berücksichtigung der
Käufer mit kleinem Bedarf gebildet. 2. Die Kreisforst-
ämter werden angewiesen, bei den Kollektivsteigerungen
auch kleine Lose in Ruf zu bringen. Dabei wird man
aber nicht unter 19 gehen, weil die Mitbewerbung
der Händler mit großem Bedarf sonst gehemmt wäre.

Den Gemeinden, die über ihr Holz frei verfügen
können, wird Weisung 1 oder 2 (je nach Wahl des
Gewerbeverbandes) als Wunsch der Behörden zur frei-
willigen Nachachtung empfohlen. Nach reiflicher Erwä-
gung akzeptiert der Kantonalvorfland grundsätzlich die
Offerte 1 : Bekanntgabe der Sortimente und Gelegen-
heit zur Deckung auch eines kleinen Bedarfs vor den
Steigerungen. Wenn nur auch anerkennen, daß hernach
die^ Kollektiv-Steigerungen den Verhältnissen des Groß-

â-.L.MSK»-
à.

H

j


	Höchstpreise für den Inlandbedarf an Kantholz und Schnittwaren

